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V rbe erkun 

Vorbemerkungen 

Prüfuno",\ rerlangen l:" < 

Mit Antrag vom 13. Juni 1996 stellten die Abgeordneten Dr Pumberger, 
Dr Povysil, Apfelbeck und Kollegen gemäß § 99 Abs 2 des Geschäfts
ordnungsgesetzes des Nationalrates an den RH das Verlangen auf "Durch
führung einer Sonderprüfung der Gebarung der Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung einschließlich des Hauptverbandes der österreichi
schen Sozialversicherungsträger insbesondere hinsichtlich der Heilmittel 
und Heilbehelfe unter Beachtung der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 
und Zweckmäßigkei t der Organisationsstruktur" . 

Prüfllll(t~dllr<.hfüh lIf1g 

Nach Vorerhebungen im Sommer 1996 versandte der RH einen Fragebo
gen an die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung (kurz: Versiche
rungsträger) und den Hauptverband der österreichischen Sozialversiche
rungsträger (kurz: Hauptverband) und führte nach deren Auswertung 
zwischen Dezember 1996 und März 1997 die Gebarungsüberprüfung 
beim Hauptverband und folgenden 15 Versicherungsträgern durch: 

- Wiener Gebietskrankenkasse 
- Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 
- Burgenländische Gebietskrankenkasse 
- Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 
- Steiermärkische Gebietskrankenkasse 
- Kärntner Gebietskrankenkasse 
- Salzburger Gebietskrankenkasse 
- Tiroler Gebietskrankenkasse 
- Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
- Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues (abgekürzt Berg-

bau-Versicherung) 
- Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen (abgekürzt Ei

senbahner- Versicherung) 
- Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (abgekürzt Beamten-Ver

sicherung) 
- Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (abgekürzt Ge

werbe-Versicherung) 
- Sozialversicherungsanstalt der Bauern (abgekürzt Bauern- Versicherung) 
- Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

1 
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Prülungsdurchlührung 

2 
Für den Prüfungablauf war erschwerend, daß sich die Versicherungsträger 
im Prüfungszeitraum um eine Neugestaltung der Vertragsbeziehungen 
mit den Bandagisten und Orthopädietechnikern bemühten und sich daher 
die Preise, Konditionen und Vertragsgrundlagen stetig veränderten. 

Der RH hat seine Prüfungsmitteilungen im August 1997 dem BMAGS 
sowie den betroffenen Versicherungsträgern und dem Hauptverband zur 
Stellungnahme übermittelt. 

Nach mehreren Betreibungen des RH hat das BMAGS schließlich im Fe
bruar 1998 die bei ihm bereits im Herbst des Vorjahres eingelangten Stel
lungnahmen der Versicherungsträger und des Hauptverbandes dem RH 
übermittelt. Die Stellungnahme des BMAGS selbst langte im März 1998 
im RHein. 

Der RH gab seine Gegenäußerung im April 1998 ab. 

Der RH erstattet sohin dem Nationalrat gemäß Art 126 b Abs 4 und 
Art 126 d Abs 1 B-VG sowie gemäß § 99 Abs 6 des Geschäftsordnungs
gesetzes Bericht über das Ergebnis der von ihm durchgeführten Geba
rungsüberprüfung. 

D BI 

In der nachstehenden Darstellung des Prüfungsergebnisses werden die 
dem RH bedeutsam erscheinenden Sachverhalte (Kennzeichnung mit 1 
an der zweiten Stelle der Absatzbezeichnung), deren allfällige Beurtei
lung durch den RH (Kennzeichnung mit 2), die hiezu abgegebenen Stel
lungnahmen (Kennzeichnung mit 3 und in Kursivschrift) und eine allfällige 
Gegenäußerung des RH (Kennzeichnung mit 4) aneinandergereiht. 
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Kurzfassung 

Bereich des Bundesministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Heilmittel und Heilbehelfe 

Dem Hauptverband obliegt die Festlegung der Einkaufspreise von 
Heilmitteln für die gesamte Sozialversicherung. Voraussetzung ist 
das Ergebnis der amtlichen Preisregelung, die von der Preiskom
mission beim (damaligen) BMGK bzw beim (nunmehrigen) 
BMAGS wahrgenommen wird. Da amtswegige Preisverfahren erst 
seit 1995 durchgeführt wurden, führte dies zu einem überhöhten 
Preisniveau. 

Österreichische Arzneimittel sind mit zunehmender Verteilungs
stufe im internationalen Vergleich teurer geworden: von der 
12. Stelle beim Fabriksabgabepreis zur 9. Stelle beim Apotheken
verkaufspreis mit L msatzsteuer. 

Der Hauptverband hat in den Jahren 1996 und 1997 beachtliche 
Verhandlungserfolge erzielt und die Handelsspannen für Industrie, 
Großhandel und Apotheken gesenkt. 

Kassenrezepte für Medikamente, die nicht im Heilmittelverzeichnis 
erfaßt sind, müssen vor Einlösung .... om Chefarzt genehmigt wer
den. Der RH vermerkte, daß das geforderte umständliche bürokra
tische Verfahren vielfach zur Nichteinhaltung der Vorschriften 
führte, und empfahl zeitgemäße Regelungen. 

Der RH begrüßte die Übung einiger Versicherungsträger, den Wahl
ärzten Kassenrezepte zu überlassen, wenn sie sich zur Einhaltung 
der Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise von Heilmit
teln und Heilbehelfen verpflichten. 

Der Vorschlag des RH zur Ausweitung der Langzeitmedikation 
wurde positiv aufgenommen. Auch für die Verordnung von Homö
opathika auf Kassenkosten empfahl der RH eine einheitliche und 
zweckmäßige Vorgangsweise. 

Die Arzneimittelkosten eines Versicherungsträgers standen in kei
nem unmittelbaren Zusammenhang mit der Anzahl der chefarzt
pflichtigen Verordnungen. Allerdings lag der Arzneimittclver
brauch rezeptgebührenbefreiter Personen signifikant höher. 

Schließlich regte der RH an, mit den Krankenanstalten über die 
Einhaltung der Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise 
zu verhandeln, wozu sie bis jetzt nicht verpflichtet waren, und die
sen dafür ein Rezepturrecht auf Kassenrezepten einzuräumen. 

3 
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Kurzfassung 

4 

Der Hauptverband hat die ihm gemeldeten statistischen Daten der 
Versicherungsträger nicht ausgewertet. Der RH empfahl zur Er
mittlung brauchbarer statistischer Daten den Aufbau einheitlicher 
Datenbanken bei den Versicherungsträgern. 

Die Einkaufspreise für zahlreiche Heilbehelfe und Hilfsmittel wa
ren sehr unterschiedlich. 

Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation in der Kranken
versicherung wurden mit 1. Jänner 1992 (50. ASVG-Novelle) als 
Pflichtaufgabe eingeführt, wobei beabsichtigt war, die Rehabilitati
on in der Krankenversicherung ab dem Jahr 1994 in eine Pflichtlei
stung mit individuellem Rechtsanspruch umzuwandeln. Diese Um
wandlung war aufgrund der finanziellen Entwicklung in der ge
setzlichen Krankenversicherung noch nicht verwirklicht. 

Die Voraussetzungen für eine möglichst kostengünstige Leistungs
erbringung bei der Gewährung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln 
- nämlich eine weitestgehende Produkt- und Marktkenntnis -
waren bei der Einführung der medizinischen Maßnahmen der Re
habilitation als Pflichtaufgabe nach Ansicht des RH weder seitens 
der Versicherungsträger noch seitens des Hauptverbandes gegeben. 
Die Gewährung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln als medizini
sche Maßnahmen der Rehabilitation verursachte bei den Versiche
rungsträgern beträchtliche Ausgabensteigerungen. 

In der Erstellung des Bandagen- und Orthesenkataloges bzw eines 
Kataloges für Heilbehelfe und Hilfsmittel durch einen Dritten 
außer halb der Sozialversicherung konnte der RH keinen langfristi
gen wirtschaftlichen Vorteil erkennen. Der RH vermerkte kritisch, 
daß infolge der zumindest in Ostösterreich bestehenden Monopol
stellung des "Vereines Arge-Orthopädie" bei der Katalogerstellung 
auch jene Unternehmungen Bearbeitungsbeiträge für die Aufnah
me ihrer Produkte in den Katalog zahlen sollten bzw mußten, die 
ohnehin bereits geprüfte und marktgängige Produkte anboten. 

Trotz der aus dem Jahr 1959 stammenden Empfehlung des RH un
terließ es der Hauptverband, anstelle der sogenannten "Reichsliste" 
für die orthopädische Versorgung eine zeitgemäße und dem Stand 
der Technik entsprechende Abrechnungsgrundlage zu vereinbaren. 

Verhandlungen über einen neuen bundeseinheitlichen Gesamtver
trag verliefen insbesondere wegen divergierender Interessen einzel
ner Versicherungsträger und des Hauptverbandes äußerst mühevoll 
und wurden bis jetzt noch nicht abgeschlossen. Einem modifizier
ten neuen Vertrag traten lediglich 20 Versicherungsträger bei. Für 
die Oberösterreichische, die Salzburger und die Tiroler Gebiets
krankenkasse gilt gemeinsam ein ähnlicher Vertrag, während die 
Wiener Gebietskrankenkasse und die Voradberger Gebietskran
kenkasse jeweils ein eigenes Abkommen ausgehandelt haben. 
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Heilmittel nd eilbehe' 

Die Versicherungsträger bezogen die vom RH im Zuge des Prü
fungsverfahrens geäußerten Anregungen und Vorschläge in ihre 
Überlegungen zur Neugestaltung dieses Leistungsbereiches mit 
ein. Daraufhin sank der Aufwand für Heilbehelfe und Hilfsmittel 
nach den vorläufigen Gebarungsergebnissen 1997 um mehr als 3 % 
(rd 100 Mill S). 

Rechtsgrundlagen: ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 1995 idgF 

GSVG Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 1978 idgF 

BSVG Bauern-Sozialversicherungsgesetz 1978 idgF 

B-KUVG Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 1967 idgF 

Aufgabe: Durchführung der gesetzlichen Krankenversicherung 

Gebarungsentwicklung 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 I) 

in Mrd S 

Einnahmen (gesamt) 74,0 81,5 93,5 100,4 106,3 110,5 114,4 122,4 

Ausgaben (gesamt) 73,4 80,7 93,3 100,4 107,0 112,7 114,5 120,9 

davon: 

Versicherungs leistungen 68,6 75,7 87,2 94,1 100,2 105,7 107,4 112,4 

Heilmittel 2) 9,8 10,8 12,1 13,3 14,4 15,1 16,1 16,6 

Heilbehelfe und Hilfsmitte12) 1,8 2,0 2,0 1,9 2,0 1,8 1,9 1,9 

medizinische Rehabilitation 2) 0,7 1,1 1,4 1,6 1,7 1,6 

besoldeter Mitarbeiterstand 

im Jahresdurchschnitt Anzahl 

Verwaltung und Verrechnung 5841 5879 5938 8283 8509 8533 8434 

Haus- und sonstiges Personal 837 841 880 

Kontrolle und Verrechnung 855 854 817 

Ärzteverrechnung 1347 1361 1 382 

Verrrauensärzdicher Dienst 910 857 849 849 

Eigene Einrichtungen 4669 4847 4937 5050 5072 5050 4970 

Summe 13 549 13782 13 954 14243 14438 14432 14253 

I ) vorläufige Gebarungsergebnisse 
2) ohne USt 

5 
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6 

Preisbildung und 
Preisniveau 

Amtliche 
Preisregelung 

Heilmittel 

1.1 Die Anzahl der Verordnungen, die Ausgaben für Versicherte und An
gehörige sowie die Rezeptgebühren aller Versicherungsträger (ohne Kran
kenfürsorge-Einrichtungen) entwickelten sich wie folgt: 

Ar 11 
1 1 ~f 11 

'() 

(,(j 

)() 

10 

)() 

1(1 

1990 1991 

Quelle: Hauprverband 

1'1 :>frd S 

,(l,1 
1(, 

1'5 

II 

I" 
12 

11 

1.2 Der RH wies darauf hin, daß die Steigerung der jährlichen Ausgaben er
heblich über der Steigerung der Anzahl der Verordnungen lag. 

1.3 Der Hauptverband erkliirte sich ausdrücklich für die Festlegung der Einkaufspreise 
von Heilmitteln verantwortlich. Der nicht mit Mengensteigerungen zu erkliirende 
Kostensteigerungsef/ekt sei auf neue Produkte zurückzuführen, die erstmalig effiziente 
Therapiemöglichkeiten böten oder verbesserten. Derartige Neuentwicklungen seien teu
er und mangels Marktkonkurrenz im Preis kaum zu dampfen. 

2.1 Arzneimittel unterliegen der amtlichen Preisregelung, die bis Mitte Fe
bruar 1997 in den Kompetenzbereich des damaligen BMGK bzw nun
mehrigen BMAGS fiel. Obwohl Preise von Amts wegen oder auf Antrag 
bestimmt werden können, führte die Preiskommission beim BMGK bis 
zum Jahre 1995 nur antragsgemäße Preisverfahren durch. Der Übergang 
zu amtswegigen Preisverfahren löste eine kostendämpfende Wirkung aus. 

2.2 Nach Ansicht des RH ließen die in den Vorjahren unterbliebenen Regu
lierungsmaßnahmen ein durch Verhandlungen nur schwer rückgängig zu 
machendes hohes Preisniveau entstehen. 

2.3 Nach Auffassung des BMAGS sei früher eine amtswegige Preisregulierung nicht 
erforderlich gewesen, weil die Anbieter durchwegs von sich aus Anträge auf Preis
bestimmung gestellt hätten. 
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Preisbildung und 

Preisniveau 

Heilmittelverzeichnis 

Internationale 
Preisvergleiche 

Heilmitt I 

2.4 Der RH erwiderte, daß in diesem sensiblen Bereich eine ausschließlich 
auf Preiserhöhungsanträgen der Anbieter aufbauende Preispolitik nicht 
zu rechtfertigen sei. 

3 Der Hauptverband hat ein Heilminelverzeichnis herauszugeben, in dem 
jene Arzneispezialitäten anzuführen sind, die ohne chef- oder kontroll
ärztliche Bewilligung als Sachleistung für Rechnung der Versicherungs
träger abgegeben werden können. Er wird hiebei vom Fachbeirat für Arz
neimittelwesen beraten, wobei insbesondere die therapeutische Wirk
samkeit, medizinische Notwendigkeit und ökonomische Zweckmäßig
keit zu beurteilen sind. 

In das Heilminelverzeichnis nicht aufgenommene Heilmittel können nur 
nach vorheriger chef(kontroll)ärztlicher Bewilligung für Rechnung der 
Versicherungsträger abgegeben werden. Im Jahre 1994 waren für die Hu
manbehandlung 8 773 Arzneispezialitäten zugelassen, davon waren 2 766 
im Heilmittelverzeichnis erfaßt und somit frei verschreibbar. Rund 75 % 
des österreichischen Arzneiminelumsatzes werden von den Versicherungs
trägern bezahlt. 

4.1 Hinsichtlich der Arzneimittelpreise im internationalen Vergleich war fest
zustellen: 

Durchschnittliche Preise 1993 je Packung 
in Seinschließlich USt 

[mit offiziellen Jahresdevisenmittelkursen 1993 umgerechnet] 

Dänemark 
Niederlande 

Deutschland-W. 
Deutschland-O. 

Schweiz 
Großbritannien 

Schweden 
Finnland 

Österreich 
Belgien 
EG-12 

Irland 
Italien 

Portugal 
Spanien 

Frankreich 
Griechenland 

50 100 

~ 
_ 91 

_ 87' 

_ 82 1 
_ 70 

,-
-

116 
114 

109 

150 200 

:= 176 
174 

170 
.-:- 158 

156 
]148 
145 

136 

- 225 
222 

250 

• Fabriks
abgabepreis 

Großhandels
zuschlag 

• Apotheken
zuschlag 

Umsatzsteuer 

Quelle: Studie des Industriewissenschafrlichen Instiruts 

Beim Fabriksabgabepreis lag Österreich noch an 12. Stelle, beim Apothe
kenverkaufspreis einschließlich USt bereits an 9. Stelle. 

7 
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a 

Preisbildung und 

Preisniveau 

Chefarztliche 
Genehmigungen 

Zwischenzeitlich wurden in Österreich die Großhandels- sowie die Apo
thekerspannen mehrmals gesenkt. 

In einer im Oktober 1996 erstellten Übersicht über 115 Präparate ver
glich die Ärztekammer für Kärnten die Apothekenpreise in Italien mit 
den Krankenkassenpreisen in Österreich und kam zu dem Schluß, daß 
diese Präparate in Italien durchschnittlich um 46 % billiger seien . 

4.2 Der RH wertete die in den letzten Jahren erzielten Erfolge des Hauptver
bandes durchaus positiv, gab aber zu bedenken, daß die Positionierung 
Österreichs im Mittelfeld der EU-Staaten dennoch verbesserungsfähig 
ist . Insbesondere verwies er auf die Möglichkeit, auf internationaler Ebene 
(etwa im Rahmen der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit) 
die gemeinsamen Interessen der Verbraucherseite gegenüber den multina
tionalen Pharmakonzernen zu vertreten. Auch verwies der RH auf eine 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom Juli 1996, wonach es 
jedermann freisteht, Arzneimittel in einem EU-Mitgliedstaat aufzukau
fen, in einen anderen Mitgliedstaat zu importieren und dort unter der 
Markenbezeichnung zu verkaufen. 

4.3 Der Hauptverband berichtete über seinen Verhandlungserfolg mit der Pharmawirt
schaft für das Jahr 1997: 

Industrie 
Großhandel 
Apotheken 
Gesamteinsparung 

in Mill S 

-240 
-176 
- 3091) 

- 725 

1) davon 130 Mill S dllrch SenklIng der Apothekenspanne 

Hinsichtlich der Positionierung Österreichs im Mitteifeld der EU-Staaten versi
cherte der Hauptverband, er sei auch weiterhin um eine Verbesserung bemiiht. So sei 
iiber seine Initiative eine international zusammengesetzte Arbeitsgruppe eingesetzt 
worden, um durch vertiefte Zusammenarbeit und gemeinsame Aktivitäten Position 
und Durchsetzungsvermijgen gegeniiber der Pharmaindustrie zu stärken. 

Das BMAGS berichtete, es habe in letzter Zeit bereits Genehmigungen fiir Parallel
importe erteilt, was zu einer Senkung des Preisniveaus in bestimmten Bereichen 
fuhren werde. 

5.1 Der Hauptverband macht die Aufnahme eines Medikamentes in das 
Heilmittelverzeichnis davon abhängig, ob sich sein Preis innerhalb einer 
10 %igen Schwankungsbreite von bereits erfaßten gleichartigen Produk
ten bewegt. Ausnahmen gelten nur für Erstanbieter sowie für Medika
mente, die nicht austauschbar oder die medizinisch unverzichtbar sind. 
Häufig werden gängige Medikamente aus Kostengründen nicht in das 
Heilmittelverzeichnis aufgenommen. 

Wird ein derartiges Präparat vom behandelnden Arzt dennoch als nötig er
achtet, so hat der Patient dieses Rezept vom Chefarzt vor Einlösung geneh
migen zu lassen. Für den Versicherungsträger bedeutet dies einen hohen 
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Hei Itte. 

Chefärztliche Genehmigungen 

Wahlarztrezepte 

Verwalrungsaufwand und hohe Personalkosten für den chefärztlichen 
Dienst, der diese Tätigkeit tatsächlich nur nach formalen Kriterien voll
zieht. 

Diese Vorschrift wurde von den Versicherungsträgern zB durch die Erstel
lung von sogenannten Positivlisten, mit denen ganze Gruppen chefarzt
pflichtiger Medikamente pauschal als genehmigt erklärt wurden, sowie 
durch die vom jeweiligen Versicherungsträger geduldete Übung, chefarzt
pflichtige Rezepte im nachhinein bündelweise zu genehmigen, unterlaufen. 

5.2 Der RH stellte fest, daß das geforderte bürokratische Verfahren kaum wirk
sam war, sondern vielmehr zur Nichteinhaltung der Vorschriften führte . Er 
empfahl die Einführung zeitgemäßer Methoden zur Durchsetzung der an
geführten Ziele. 

5.3 Die Kiirntner und die Salzburger Gebietskrankenkasse begrüßten eine kunden
bzw versicherten freundliche Regelung, zB durch eine Umarbeitung der Richtlinien 
über die b"konomische Verschreibweise, gaben aber zu bedenken, daß eine vöJlig er
leichterte che/iirztliche Genehmigung einer Aufnahme in das Heilmittelverzeichnis 
gleichkiime. 

Die Bergbau-Versicherung teilte mit, ihr cheJiirztlicher Dienst sei im Bedarfsfalle 
auch zu unbürokratischer nachtriiglicher Erledigung bereit und erteile Bewilligun
gen telefonisch oder mittels Fax im voraus. Die Gewerbe-Versicherung merkte an, 
sie habe bei che/iirztlichen Genehmigungen die Administration erheblich erleichtert. 

Die Eisenbahner-Versicherung berichtete von einem gemeinsamen Projekt der bun
desweiten Versicherungstriiger, che/iirztliche Genehmigungen von Heilmitteln für 
ein Jahr probeweise auszusetzen und stattdessen eine EDV-unterstiitzte begleitende 
Kontrolle durchzuführen. 

Der Hauptverband hob hervor, daß die chefarztliche Genehmigung das gesetzlich 
vorgesehene Verfahren sei, um im Einzel/all Leistungen außerhalb des allgemeinen 
Bedarfes ö·konomisch sinnvoll gewahren zu kö·nnen. Er betonte überdies sein Be
mühen, überflüssige Bürokratie abzubauen. 

Auch das BMAGS hielt die Chefarztpflicht für unverzichtbar und würde eine 
einheitliche Vorgangsweise der Versicherungstrager begrüßen. 

5.4 Der RH entgegnete dem BMAGS sowie dem Hauptverband, das Projekt 
der bundesweiten Versicherungsträger könne durchaus richtungsweisend 
zur Vereinfachung der jetzigen Rechtslage sein. 

6.1 Wahlarztrezepte müssen auf ein amtliches Rezeptformular umgeschrieben 
werden. Einige Versicherungsträger sind dazu übergegangen, den Wahl
ärzten Kassenrezepte mit dem Aufdruck "Wahlarzt" zu überlassen, wenn 
sie sich ihrerseits verpflichteten, die Richtlinien über die ökonomische 
Verschreibweise einzuhalten. 

6.2 Der RH hielt diese Vorgangsweise für durchaus praktikabel, weil die 
Möglichkeit einer nachgehenden Kontrolle mit hoher Wahrscheinlichkeit 
kostendämpfend wirkt und der bürokratische Aufwand bei Patient und 
Versicherungsträger reduziert wird. 

9 
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10 

Langzeitmedikation 

Verschreibung von 
Homäopathika 

6 .. '\ Der J Jdllj1tlu-bcllld be2flcbllde die der::eiti,~e Gnet::erldge ,t/.r 1I11::lIreicbwd IIl1d l'fl'

/lil:.l <ill/ellli bf(/bri(btl~,<;I(! /\:tlm:gelllll,'(. illl/\lilll.lfl:l'I,!lelltll'IIJ/2I1r 53. ASVG-l\'O
lelle. /I'fJl/t/C!J \'{'ab!ar::tre::ejllf llIebt lIIebr dfll Re::ejltfll 1'011 KuJJwdr::ten gleicb,~e

Itellt lI'en/m ki/nllten. Alierdill,,<;.1 bei/tell JOll'oh! ,\rbeitllebmer- uiJ al/tb Ar

beit.~e!!(Tlei/t' lIlaJJille Bedmken lI'egen der U 17c1f11lehllllichkeiten ßir die Venicherten 

1111tl der ZJI eru '{lrtCliden biirokm I ildJelI IlIIcl(i nt! n zief!m ;\1 ebrulf(u 'at/deJ geri'lf!ler/. 

6A Auch der RH sprach sich für eine zt:itgemiiJ,k und unbürokratische Lö

sun,l.!: aus. 

7.1 Nach den einschlägigen Richtlinien des Hauptverbandes kann eine Lang

zeitb<:\villlgLlflg für drei, sechs, neun oder zwölf Monate ausgesprochen 

wl'l'dt:n. 

7.2 Der RH stellte allerdings fest, dah an die einzelnen Versicherungsträger 

die Miiglichkeit der LangzeItmedikatIon regional sehr unterschiedlich 

herangetragen wurde. Er empLd11, diese wirtschafthche Form der Bewilli

gung vermehrt einzusetzen. 

IU Nach dn gcl tenden Rechtslage kön nen H omiiopat hi ka von den chef

iirztllchen Diensten erst genehmigt werden, wenn un genauer Befund vor

liegt, sich alle zumurbaren schulmedizinischen Therapiemöglichkeiten als 
crfol,l.!:!os erwiesen und der vom Patienten vorfinanzierte Einsatz von 

Homöopathlka erfolgreich war. Da das Heilmittclverzeichnis dem Wunsch 

vieler Patil'llten nach Anwendung homöopathischer Heilmittel grundsätz

lich nicht Rechnung trägt, wählten manche VerSicherungsträger abwei

chende Vorgangsweisen. 

H.2 Der RH vl'fwies auf die Meinung der cheHirztlichcn Dienste, wonach nur 

Ärztc vl>rordnungsberechtigt sein sollten, welche die von der Ärztekam

mer anerkannte Prüfung vor der Gesellschaft für Homöopathie abgelegt 

haben. Ihnen sollte vom Hallptverband cin Verzeichnis der frei verschreib

baren HOl1liiopathika zur Verfligllng gestellt werden. Apothekenfreie 

HOl11iiopathika sollten aber ausgeschlossen bleiben. 

H .. ' Die S"!::/;I/r,~tr C;ebitfJkr'7Ilkenkt/'.\t (lilp/ab! dIe Alljl/ahlllt der che/arzt/i'ci 
rt::tj,tlUAlrm /\Iedikallltnie in cliI' Jfeillllittelz'l:rzeic/ml.1. 

SO[l'libf der H'I/Ij1t/'er!JCllld a/, "lid) c1tn 13i\IAGS /'erzeinell dill die !Ji;c!JJlgeric!Jt

!ichcjl/dikdlllr. 1I0i/{H/J HOllliili/hllhlk.1 11111' dmlll ::11 /;llcil/igell .leien. lI'e/lJ/ elll 

ßehillld!lllIglcrji,!g lIIit ,dJ//!lIItcll::illi,c!Jw ,\Ii/telll i/lcht er::lcl!J,lr Jei. 

HA Der Rll trat dem Vorschlag zur Aufnahme der chebrztfrei rezeptierbaren 

Medikamente in das Heilmittelvl'fzeichnis bei. Er appellierte an den 

Hauptvl'fband, in dieser Angelegenheit neue Regelungen anzustreben. 
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Richtlinien über 
die ökonomische 
Verschreibweise 

9.1 Nach den "Richtlinien des Hauptverbandes über die ökonomische Ver
schreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen" übernehmen die Versi
cherungsträger die Kosten für die im Heilmittelverzeichnis angeführten 
Arzneispezialitäten nur dann ohne chefärztliche Bewilligung, soweit die 
Mengen- und Abgabebeschränkungen laut Heilmittelverzeichnis beach
tet worden sind. 

Eine Gegenüberstellung der Ausgaben für H eilmittel mit dem Anteil der 
chefarztpflichtigen Präparate an den Gesamtverordnungen zeigt folgendes 
Bild: 

in S 
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2700 
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1 700 
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Vergleich der Gebietskrankenkassen 
Ausgaben für Heilmittel 1995 / Aufwand je Versicherten 

r 2859 

2080 
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Anteil der chefarztpflichtigen Präparate 
an den Gesamtverordnungen 

der jeweiligen Gebietskrankenkasse 1995 

9,47 9,52 

6 f----
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12 

Arzneimittel
verb rauch und 
Rezeptgebühren
befreiungen 

Packungen 

9.2 Der RH wies darauf hin, daß kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 
der Anzahl der chefarztpflichtigen Präparate (Verordnungen) und den 
Ausgaben eines Versicherungsträgers für Heilmittel besteht. Nach Auf
fassung des RH wäre eine Umgestaltung der Richtlinien über die ökono
mische Verschreibweise zugunsten einer praxisnahen, dh Verwaltungsko
sten sparenden und patientenfreundlichen Vorgangsweise anzustreben. 
Sodann sollte aber die strikte Einhaltung dieser Vorschrift verlangt wer
den. 

9.3 Die Salzburger und die Kiirntner Gebietskrankenkasse sowie die Gewerbe-Ver
sicherung unterstützten den Vorschlag des RH. Die Wiener Gebietskrankenkasse 
und der Hauptverband merkten an, daß über 50 % der Medikamentenkosten auf 
über 60jä'hrige entfielen. 

10.1 Die nachstehende Gegenüberstellung zeigt die Entwicklung des Arznei
mittelverbrauches unter Berücksichtigung allfälliger Rezeptgebührenbe
freiungen: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Veränderung 
1990 bis 1990 

Anzahl in Mill 
81,147 84,497 88,384 90,437 92,398 94,512 93,196 

(= Verordnungen) Änderungen zum Vorjahr in % 
+4,1 +4,6 +2,3 +2,2 +2,3 - 1,4 +14,8 

Rezeptgebührenbe-
Anzahl in Mill 

freite Packungen 
14,021 14,601 15 ,55 1 16, 185 17,474 18,884 19,423 

(Verordnungen) Änderungen zum Vorjahr in % 
+4,1 +6,5 +4,1 +8,0 +8,1 +2,8 +38,5 

Rezeptgebührenbe- in % 
freite Packungen 17,3 17,3 17,6 17,9 18,9 19,9 20,8 
(Verordnungen) 

Rezeptgebühren in S 
26 27 28 30 32 34 35 

Quelle: Hauptverband 

10.2 Der RH vermißte eine Auswertung jener Daten, die sich auf den Arznei
mittelverbrauch und dessen Zusammenhang mit den Rezeptgebührenbe
freiungen bezogen. 

10.3 Laut Mitteilung des Hauptverbandes verfüge er über keine personenbezogenen Da
ten des Medikamentenverbrauches; die Beurteilung der Frage eines allfälligen 
Mißbrauches obläge den einzelnen Versichertmgsträgern. 
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Verordnungen 
durch Kranken
anstalten 

Heil ittel 

11.1 Häufig verlangen Patienten von ihren Hausärzten jene Medikamente, die 
sie im Krankenhaus erhalten hatten, obwohl dies oft im Widerspruch zu 
den Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise steht, an die die 
Krankenhäuser nicht gebunden sind. Allerdings dürfen derzeit die öffent
lichen Spitäler nicht einmal außerhalb der üblichen Ordinationszeiten der 
niedergelassenen Vertragsärzte Kassenrezepte ausstellen. 

11.2 Der RH regte an, mit den Krankenanstalten über die Einhaltung der 
Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise zu verhandeln. Auch 
sollte ein Rezepturrecht der Krankenanstalten auf Kassenrezepte erwogen 
werden. 

11.3 Mehrere Versicherungsträger berichteten iiber diesbeziigliche Aktivitä·ten. Der 
Hauptverband nahm nicht Stellung. 

11.4 Der RH trat dem Vorschlag hinsichtlich des Rezepturrechtes für Kran
kenhäuser bei und begrüßte die Bestrebungen der Versicherungsträger. 

13 
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14 

Allgemeines 

Begriffs
bestimmungen 

Ausgaben 

Heilbehelfe und Hilfsmittel 

12 Nach den sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen dienen Hilfs
mittel dazu, die Funktion fehlender oder unzulänglicher Körperteile zu 
übernehmen oder zu verbessern, die damit verbundene körperliche oder 
psychische Beeinträchtigung zu mildern oder zu beseitigen, ohne jedoch 
einen irreparablen Zustand zu heilen oder ursächlich zu bessern. 

Demgegenüber sollen Heilbehelfe eine bestehende Krankheit heilen, bes
sern oder zumindest deren Verschlimmerung hintanhalten oder eine Kau
salerkrankung vermeiden. 

Hilfsmittel werden nur dann im Rahmen der Krankenbehandlung ge
währt, soweit nicht eine Leistungsverpflichtung im Rahmen der medizi
nischen Maßnahmen der Rehabilitation oder ein anderer gleichartiger ge
setzlicher Anspruch gegeben ist. Damit hat der Gesetzgeber für den 
Bereich der medizinischen Rehabilitation die Erbringung von Sachlei
stungen ohne einen satzungsmäßigen Höchstbetrag vorgesehen. Gleiches 
gilt sinngemäß für die Versorgung mit Heilbehelfen, allerdings mit der 
Einschränkung, daß sie ausreichend und zweckmäßig ist und das Maß des 
Notwendigen nicht übersteigt. 

13.1 Die Versicherungsleisrungen aller Versicherungsträger im Jahre 1995 von 
105,7 Mrd S setzten sich wie folgt zusammen: 

Zahnbehandlung, 
,----------------- Zahnersacz: 

8,7 Mrd S (8,2 % ) 

Sonscige Versiche
--'---------- rungsleiscungen: 

15,6 Mrd S (14,8 % ) 

Ärzcliche Hilfe: 
-------- 28,1 Mrd S (26,6 % ) 

Heilbehelfe und 
Hilfsmiccel : 
3,1 Mrd S (2,9 % ) 

Heilmiccel: 
15,1 Mrd S (14,3 %) 

Anscalcspflege: 
l...-_______________ 35, 1 Mrd S (33,2 %) 

Quelle: Haupeverband 
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Allgemeines 

Hell eh Ife nd H If mltt I 

Die medizinischen Maßnahmen der Rehabilitation in der Krankenversi
cherung wurden mit l. Jänner 1992 (50. ASVG-Novelle) als Pflichtauf
gabe eingeführt, wobei beabsichtigt war, die Rehabilitation in der Kran
kenversicherung ab dem Jahr 1994 als Pflichtleistung, auf die ein indi
vidueller Rechtsanspruch besteht, umzuwandeln. In der Zwischenzeit soll
ten die Versicherungsträger Erfahrungen über die praktische Umsetzung 
gewinnen und verläßliche Grundlagen für die Kostenentwicklung in die
sem Bereich sammeln. Die Umwandlung der medizinischen Rehabilitati
on von einer Pflichtaufgabe in eine Pflichtleistung war Mitte des Jah
res 1997 noch nicht verwirklicht. 

Die Einführung dieser Pflichtaufgabe verursachte beträchtliche Ausga
bensteigerungen bei den Versicherungsträgern , weil hiefür keine sat
zungsmäßigen Höchstgrenzen vorgesehen sind : 

Ausgaben für Versicherte und Angehörige 
aller Versicherungsträger 

in Mill S 

3 500 ~---. 

3 000 

T' - - -

r [-i Andere Heilbehelfe 2500 
und Hilfsmittel 

2 000 1-----'-

1 500 
Einmal-Heilbehelfe (zB Artikel zur Inkonrinenz-

1000 

500 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Quelle: Hauprverband 

l 

1996 

Es lagen keine exakten Daten über die genaue Anzahl jener Personen vor, 
die durch die gesetzliche Krankenversicherung geschützt sind, weil die so
ziale Krankenversicherung nicht auf Personen, sondern auf Versicherungs
verhältnisse abstellt; daher werden Personen mit mehreren Beschäftigungs
verhältnissen bzw mit mehreren Pensionsleistungen mehrmals erfaßt. 

13.2 Die Voraussetzungen für eine möglichst kostengünstige Leistungserbrin
gung - nämlich eine weitestgehende Produkt- und Marktkenntnis -
waren bei der Einführung der medizinischen Maßnahmen der Rehabilita
tion als Pflichtaufgabe nach Ansicht des RH weder seitens der Versiche
rungsträger noch seitens des Hauptverbandes gegeben. 

15 
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16 

Allgemeines 

Satzungs
bestimmungen 

Statistische 
Nachweisungen 

13.3 Das BMAGS teilte dem RH mit, daß nach wie vor die Absicht bestünde, die Reha
bilitation in der Krankenversicherung in eine Pflichtleistung umzuwandeln, au/ die 
ein individueller Rechtsanspruch besteht. Sie habe aber bis jetzt au/grund der finan
ziellen Entwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht umgesetzt werden 
können. 

Die Wiener Gebietskrankenkasse berichtete, sie habe im ersten Halbjahr 1997 eine 
Einsparung von rd 52,2 Mill S gegeniiber dem Vergleichszeitraum 1996 erzielt. 
Die OberiJ'sterreichische Gebietskrankenkasse verwies au/ einen Rückgang bei den 
Gesamtausgaben von rd 12 % im gleichen Zeitraum. 

14.1 Die in den Satzungen der einzelnen Versicherungsträger festgeschriebe
nen Höchstbeträge für Heilbehelfe nach dem Stand 1996 reichten bei 
Kostenübernahmen bzw Instandsetzungen von 3 000 S bis rd 13 000 S 
bzw rd 32 000 S für Körperersatzstücke und Krankenfahrstühle. 

Bei den Hilfsmitteln war eine ähnliche Streuung der Höchstbeträge fest
zustellen. 

14.2 D ie unterschiedlichen Höchstbeträge für Kostenzuschüsse wurden offen
sichtlich unter Bedachtnahme auf die finanzielle Lage des jeweiligen Ver
sicherungsträgers festgesetzt. 

14.3 Die Versicherungsträger stimmten dem zu. 

15.1 Im Jahre 1995 waren rd 99 % der Bevölkerung durch die soziale Kran
kenversicherung geschützt. Statistische Daten über die genaue Anzahl je
ner Personen, die durch die soziale Krankenversicherung geschützt sind, 
stehen nicht zur Verfügung, da die Anzahl der Angehörigen statistisch 
nicht genau erfaßt ist. 

Der Hauptverband stellte dem RH im Zuge der Vorerhebungen statisti
sche Daten der Versicherungsträger über den Aufwand für Heilbehelfe 
und Hilfsmittel sowie der Fallzahlen der Jahre 1990 bis 1995 zur Verfü
gung, die diese teils EDV-unterstützt, teils händisch oder mangels orga
nisatorischer Vorkehrungen durch Anwendung von Berechnungsschlüs
seln ermittelt hatten. 

15.2 Die Auswertung der statistischen Daten der Versicherungsträger durch 
den RH für das Jahr 1995 brachte folgende Ergebnisse: 
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Heilbeh Ife und Hilf ittel 

Allgemeines 

Aufwand je Fall in S 
17 

Orthopädische Gläser 
Kontakt-Schuhe Schuh- Diverse ohne mit Hör-

einlagen Bandagen Brillenfassung linsen geräte 

Wiener Gebietskrankenkasse 5370 473 665 203 698 2619 11 362 

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 10 112 595 2021 295 619 2238 12657 

Burgenländische Gebietskrankenkasse 5 143 482 478 490 435 3311 9585 

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 10513 585 896 519 430 2113 12544 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse 8357 500 1000 665 461 2944 9616 

Kärntner Gebietskrankenkasse 7574 398 979 244 369 2840 11 150 

Salzburger Gebietskrankenkasse 7276 488 661 372 474 2231 6812 

Tiroler Gebietskrankenkasse 6658 463 585 464 486 1 591 7924 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse 6818 722 651 467 622 2272 12 188 

Bergbau-Versicherung 11 156 480 641 453 504 3 155 11 736 

Eisenbahner-Versicherung 7429 520 1008 545 560 3444 14065 

Beamten-Versicherung 7147 488 666 518 497 3224 11943 

Gewerbe-Versicherung 8397 643 755 919 854 3663 13534 

Bauern-Versicherung 1 149 647 133 355 508 2836 7 111 

Fälle je 10 000 Versicherte 

Orthopädische Gläser 
Kontakt-Schuhe Schuh- Diverse ohne mit Hör-

einlagen Bandagen Brillenfassung linsen geräte 

Wiener Gebietskrankenkasse 35 467 325 538 744 182 74 

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 63 395 245 215 1240 116 40 

Burgenländische Gebietskrankenkasse 88 204 600 62 1258 58 63 

Oberösterreichische Gebietskrankenkasse 32 432 43 169 1447 147 56 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse 34 238 24 181 878 163 111 

Kärntner Gebietskrankenkasse 31 224 21 64 996 146 60 

Salzburger Gebietskrankenkasse 26 327 899 99 1 323 62 146 

Tiroler Gebietskrankenkasse 44 231 699 33 821 373 69 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse 27 138 448 112 1052 187 45 

Bergbau-Versicherung 22 328 239 125 1464 86 68 

Eisenbahner-Versicherung 50 445 848 138 1 550 60 82 

Beam ten-Versicherung 52 529 482 179 1 577 182 95 

Gewerbe-Versicherung 52 220 450 91 875 42 68 

Bauern-Versicherung 102 386 7 148 1095 25 16 
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Allgemeines 

Der RH bemängelte, daß die von den Versicherungsträgern ab dem Be
richtsjahr 1986 gemeldeten Daten vom Hauptverband zwar gespeichert, 
aber nicht ausgewertet worden sind. Der RH empfahl, bei den Versiche
rungsträgern einheitliche Datenbanken aufzubauen. 

15.3 Die einzelnen Versicherungsträger führten sie betreffende erhjjhte Fallwerte auf re
gionale Besonderheiten der Inanspruchnahme, falsche Statistikzuordnungen und 
unterschiedlichen Bedarf verschiedener Versichertengruppen zurück. 

Abrechnungs- 16.1 

organisation 

Wiener Gebietskrankenkasse 

Zu den vom RH ermittelten Kennzahlen merkte der Hauptverband an, daß die in 
den Statistiken erfaßten Aufwendungen von den in den Satzungen vorgesehenen 
H&hstbeträgen sowie vom Ausmaß der Kostenbeteiligungen abhiingig seien. Weiters 
seien der Anteil kostenanteilsbe/reiter Personen, der Anteil der Angehö'rigen sowie 
die Zusammensetzung des Gesamtversichertenstandes bei den Versicherungsträgern 
sehr unterschiedlich. Schließlich wäre eine Abgrenzung zwischen Krankenbehand
lung und medizinischer Rehabilitation bei Versicherungsträgern, die auch Pensions
versicherungsträger sind, nicht immer eindeutig. 

Der Hauptverband hielt die Erstellung der vom RH empfohlenen Datenbanken 
erst mittelfristig für möglich. 

Das BMAGS bestä'tigte, daß die genaue Anzahl der Angehörigen nicht bekannt 
sei, zumal für sie keine Meldeverpflichtung bestünde. Weiters sei die Inanspruch
nahme bestimmter Leistungen auch alters- oder geschlechtsabhä'ngig, so daß die be
rechneten Kopfquoten nur bedingt Aussagekraft häUen. Es bestä'tigte weiters, daß 
trotz entsprechender Weisungen die Aufwendungen und Fallzahlen wegen unter
schiedlicher Interpretation und Verwaltungspraxis nicht gleichartig ermittelt wur
den. Abschließend teilte das BMAGS mit, es habe alle Schritte in die Wege gelei
tet, um die Einheitlichkeit der Erstellung von statistischen Nachweisungen in 
Zukunft zu gewährleisten. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Anzahl der 1995 ab-
gerechneten Rezepte , die Fallzahl der Heilbehelfe und Hilfsmittel, die 
Anzahl der jeweils hiezu eingesetzten Mitarbeiter und schließlich die An-
zahl der abgerechneten Rezepte bzw Fälle je Mitarbeiter: 

Mitarbeiter 
Rezepte Heilbehelfe Fälle je 

Rezepte in der Heil- Mitarbeiter 
je und Mi tarbei ter 

insgesamt mittelab-
Mitarbeiter Hilfsmittel in der Heilbehelfe-rechnung 

abrechnung 
AnzahL 

9334 443 57,0 163 762 634874 4,00 158719 

Niederästerreichische Gebietskrankenkasse 6 558 736 40,0 163 968 363 180 5,00 72 636 

Burgenländische Gebietskrankenkasse 1 122291 8,0 140286 71 LOO 1,50 47400 

Oberästerreichische Gebietskrankenkasse 6246235 36,0 173 507 370929 5,00 74186 

Steiermärkische Gebietskrankenkasse 5 155741 33 ,5 153903 282503 3,00 94168 

Kärntner Gebietskrankenkasse 2 321318 10,5 221 078 131 550 2,30 57 196 

Salzburger Gebietskrankenkasse 2 225 759 15,0 148384 130 195 8,00 16274 

Tiroler Gebietskrankenkasse 3141640 14,5 216665 148707 5,75 25862 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse 1 393 353 7,5 185780 68371 2,00 34186 

Bergbau-Versicherung 535 097 5,0 107 019 26532 1,00 26532 

Eisenbahner-Versicherung 1848259 18,5 99906 117 191 4,00 29298 

Beamten-Versicherung 4015786 41,0 97946 218065 12,00 L8 L72 

Gewerbe-Versicherung 2 377 182 16,0 148573 94162 8,00 11 770 

Bauern-Versicherung 2280664 31,0 73570 89409 6,30 14192 
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H .. behelfe u d HI fsmittel 

Abrechnungsorganisation 

Bandbreite der 
Kostenbeiträge 

Hörgeräte 

16.2 Der RH legte den Versicherungsträgern mit ungünstigen Kennzahlen na
he, ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und gegebenenfalls auch die Perso
nalstände dem geringeren Arbeitsanfall anzupassen. 

16.3 Mehrere Versicherungsträger wiesen darauf hin, daß ein Vergleich der Verhältnis
zahlen "Rezepte je Mitarbeiter" bzw "Fälle je Mitarbeiter in der Heilbeheifeab
rechnung" ohne genaue Darstellung der Arbeitsabldufe, des Umfangs und der 
Qualitä"t der erfaßten Daten nur bedingt aussagekrä/tig sei. 

Die Steiermä'rkische Gebietskrankenkasse und die Eisenbahner- Versicherung 
berichteten von bereits durchgefiihrten Dienstposteneinsparungen. Die Bergbau
Versicherung stellte diesbezügliche Maßnahmen in Aussicht; die Salzburger Ge
bietskrankenkasse kündigte eine entsprechende Überprüfung der Personalstä"nde an. 

Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse führte den ho"heren Personaleinsatz darauf 
zurück, daß der einen zweistelligen Millionenbetrag ersparende Direkteinkauf von 
Heilmitteln arbeitsintensivere Ausschreibungsverfahren bedinge. 

W ä'hrend die Burgenlä'ndische Gebietskrankenkasse sowie die Eisenbahner- Ver
sicherttng auf die Vollerfassung aller Daten hinwiesen, teilte die Gewerbe-Versi
cherung mit, sie führe eine Vollerfassung nur noch für ein Quartal durch. 

16.4 Der RH entgegnete der Gewerbe-Versicherung, eine Teilerfassung der 
Rezepte behindere die Zusammenarbeit mit anderen Versicherungsträ
gern und sei außerdem nicht für eine allfällige gerichtliche Auseinander
setzung zwischen Versicherungsträgern und Ärzten als Beweis geeignet. 
Auch sei fraglich, ob Quartalsdaten eine taugliche Stichprobe für eine 
Hochrechnung ergeben. 

17 Der RH verglich an hand der 1995 geltenden Tarife bzw der von den Ver
sicherungsträgern bezahlten Rechnungen einige wesentliche Versor
gungsbereiche mit Heilbehelfen und Hilfsmitteln. Die angeführten Ko
stenzuschüsse sind jeweils ohne USt angeführt. 

18.1 Im Vergleichszeitraum 1995 waren bei den einzelnen Versicherungsträ
gern unterschiedliche Leistungen für die Versorgung mit Hörgeräten zu 
beobachten, die vom Kostenzuschuß im Betrag von 7 000 S (Bauern-Ver
sicherung) zu Zuschüssen von 14000 S (Steiermärkische Gebietskranken
kasse) sowie bis zur vollen Kostenübernahme (Wiener Gebietskranken
kasse) reichten. 

18.2 Der RH empfahl eine bessere Abstimmung der Tarife und der Vertrags
bestimmungen. 

18.3 Die Wiener Gebietskrankenkasse berichtete, sie übernehme seit 1. September 1996 
für Horgerä"te hinter dem Ohr 7 200 Sund für jene im Ohr nur mehr 11 000 S. 

Der Hauptverband merkte an, daß 1996 für Horgerä"te bundesweit eine einheitli
che Regelung getroffen wurde. 

19 
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20 

Bandbreite der 

Kostenbeiträge 

Rollstühle 

Schanzkrawatten 

Stoma-Versorgung 

19.1 Die Durchschni ttspreise für nicht elektrische Rollstühle reichten von rd 
6 200 S (Bauern-Versicherung) bis zu rd 17 900 S (Beamten-Versiche
rung). Die Preise der elektrischen Rollstühle bewegten sich in einer 
Bandbreite von rd 45 500 (Burgenländische Gebietskrankenkasse) bis rd 
107 000 S (Gewerbe-Versicherung). Die Wiener Gebietskrankenkasse 
hatte den Durchschnittspreis (rd 25 500) nicht nach elektrischen und 
nicht elektrischen Rollstühlen getrennt. 

19.2 Die Preise für Standardrollstühle erschienen dem RH auch bei der 
Niederösterreichischen, der Kärntner und der Salzburger Gebietskran
kenkasse sowie bei der Beamten-Versicherung zu hoch. 

19.3 Die Niederö'sterreichische Gebietskrankenkasse erkliirte die hohen Durchschnittsko
sten (rd 17 300 S) für nicht elektrische Rollstühle mit der im Preis enthaltenen 
Zusatzausstattung im Wert von rd 1 700 S. Ohne diese ware der Durchschnitts
wert 15 620 S. Die Beamten-Versicherung rechtfertigte die hö'heren Preise für 
Rollstühle damit, daß zusa'tzliche Maßnahmen der beruflichen und sozialen Re
habilitation von ihr die Anschaffung hö'herwertiger Rollstühle erfordere. 

20.1 Die Einzelpreise für einfache Schanzkrawatten bewegten sich zwischen 
53 S (Vorarlberger Gebietskrankenkasse) und 998 S bei den meisten übri
gen Versicherungsträgern. 

20.2 Nach Auffassung des RH haben die Versicherungsträger vielfach über
höhte Preise anerkannt . 

20.3 Die Burgenliindische Gebietskrankenkasse erklarte, daß in den meisten Fallen die 
Abgabe in Apotheken zu Preisen unter dem Selbstbehalt erfolge und somit nicht zu 
einer Leistung der Kasse geführt habe. 

Die Wiener Gebietskrankenkasse teilte eine Tarifsenkung ab Jahresbeginn 1997 
von 998 Sauf 118 S mit. Auch die Tiroler Gebietskrankenkasse wies auf den ge
senkten Tarif seit 1. Jiinner 1997 hin. 

Die Eisenbahner-Versicherung teilte nicht die Ansicht des RH und vermeinte, es 
seien keine Qualita'tsvergleiche angestellt worden. 

20.4 Der RH entgegnete, daß die mittlerweile von vielen Versicherungsträ
gern erzielten deutlichen Tarifsenkungen für Schanzkrawatten seine Fest
stellung bestätigen, wonach das Preisniveau für diese Artikel 1995 viel
fach zu hoch war. 

21.1 Obwohl in Ermangelung lückenloser Daten kein umfassender Vergleich 
aller Versicherungsträger möglich war, konnten die Steiermärkische 
Gebietskrankenkasse (12 300 S) und die Bauern-Versicherung (8 801 S) 
die jährlichen Kosten der Stoma-Versorgung je Patient weit niedriger 
halten als die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (19 830 S), die 
Bergbau-Versicherung (15 442 S), die Eisenbahner-Versicherung 
(18322 S) und die Gewerbe-Versicherung (17 153 S). 
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Bandbreite der 

Kostenbeiträge 

Heilbehelfe und Hilfsmittel 

21.2 Der RH führte die niedrigen Kosten bei der Steiermärkischen Gebiets
krankenkasse auf den Einsatz einer Betreuerin für die Stomapatienten 
zurück. 

21.3 Die Bergbau-Versicherung teilte mit, daß sie eine Mitbetreuung ihrer Versicherten 
durch die bei der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse im Einsatz befindliche Be
treuerin der Stomapatienten anstrebe. 

Blutzuckermeßgeräte 22.1 Hinsichtlich der von den Versicherungsträgern bezahlten Preise für Blut
zuckermeßgeräte bestanden große Unterschiede. So belief sich beispielswei
se der Preis für das gleiche Gerät bei der Oberästerreichischen Gebietskran
kenkasse auf 420 S, bei der Niederästerreichischen Gebietskrankenkasse auf 
588 S, bei der Tiroler Gebietskrankenkasse auf 770 S und bei den übrigen 
Versicherungsträgern auf 700 S, jener für ein anderes Gerät bei der Tiroler 
Gebietskrankenkasse auf 782 S, bei der Bergbau- Versicherung hingegen 
auf 1 185 S. 

Blutdruckmeßgeräte 

Kunstsroffgläser 

22.2 Nach Ansicht des RH waren die großen Preisunterschiede bei gleichen 
Geräten nicht gerechtfertigt. 

22.3 Die Niederbsterreichische und die Tiroler Gebietskrankenkasse sowie die Gewer
be-Versicherung teilten mit, daß der Preis für das ersterwä"hnte Gerä't im 
Jahr 1996 auf 420 S gesenkt werden konnte. Die Bergbau-Versicherung gab be
kannt, daß der Preis für das zweiterwähnte GeräT mittlerweile auf 711 S redu
ziert wurde. 

23.1 Der Preis für ein mechanisches Blutdruckmeßgerät war mit 966 S bei der 
Salzburger Gebietskrankenkasse rd doppelt so hoch wie bei der Wiener 
Gebietskrankenkasse mit 496 S oder bei der Burgenländischen Gebiets
krankenkasse mit 492 S. Erheblich über den zuletzt genannten Preisen lag 
auch beispielsweise der Tarif der Tiroler Gebietskrankenkasse mit 850 S. 
Für ein elektronisches Blutdruckmeßgerät vergütete die Gewerbe-Ver
sicherung lediglich 1 003 S, die Wiener Gebietskrankenkasse hingegen 
1869 S. 

23.2 Auch in diesem Bereich erblickte der RH genügend Spielraum für Preis
senkungen. 

23.3 Die Wiener Gebietskrankenkasse teilte mit, daß ab 1997 nach erfolgter Aus
schreibung Einsparungen erzielt wurden, die Tiroler Gebietskrankenkasse verwies 
auf eine Preissenkung für das mechanische GeräT ab 1. Jä'nner 1997 auf 820 S. 

24.1 Die Tarife für Kunstsroffgläser bis vier Dioptrien sphärisch lagen zwi
schen 173 S (Oberästerreichische Gebietskrankenkasse) und 283 S (Steier
märkische Gebietskrankenkasse, Eisenbahner-Versicherung und Gewer
be-Versicherung). 

24.2 Die auffälligen Preis unterschiede erschienen dem RH nicht gerechtfer
tigt. 

21 
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Bandbreite der 

Kostenbeiträge 

24.3 Die Steiermarkische Gebietskrankenkasse stellte Verhandlungen zwecks Erzielung 
günstigerer Tarife in Aussicht. Die Tiroler Gebietskrankenkasse teilte mit, daß sie 
ab 1. April 1996 bei einem ihrer Vertragspartner günstigere Tarife vereinbaren 
konnte. 

Decubitusversorgung 25.1 Während die Tiroler, die Vorarlberger und die Kärntner Gebietskranken
kasse keine Kosten für die Antidecubitus- bzw Wechseldruckmatratzen 
übernahmen, bezahlten die anderen Versicherungsträger für diese Heilbe
helfe zwischen rd 2 200 S (Bauern-Versicherung) und bis zu 7 800 S 
(Salzburger Gebietskrankenkasse). 

Inkontinenz (saugen
de Versorgung) 

Direkteinkäufe 

25.2 Der RH empfahl eine bessere Abstimmung der Tarife. 

25.3 Die Wiener Gebietskrankenkasse teilte mit, künftig zwecks Kostensenkung ver
starkt auf zweckentsprechende Verordnungen achten zu wollen. Die Steiermark ische 
Gebietskrankenkasse teilte ihre Absicht mit, zwecks Kosteneinsparung die Versor
gung auszuschreiben. 

26.1 Rund die Hälfte der Versicherungsträger konnte Angaben über die Ausga
ben je Patient machen. Von jenen Versicherungsträgern, welche imstande 
waren, für 1995 Daten für den Bereich der Versorgung bei Inkontinenz 
bekanntzugeben, wiesen die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 
(rd 8 400 S) und die Tiroler Gebietskrankenkasse (rd 9 600 S) einen er
heblich höheren Versorgungsaufwand je Patient als die übrigen Versiche
rungsträger (rd 3 500 S) auf. 

26.2 Nach Ansicht des RH bestand auch hier ein beträchtliches Einsparungs
potential. 

26.3 Die Wiener Gebietskrankenkasse teilte mit, daß sie seit 1. Juli 1996 nur mehr 
über einen Vertragspartner verfüge. Im ersten Halbjahr 1997 seien 23,8 Mill S 
eingespart worden. 

Die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse begründete die hohen Kosten mit der 
patientennaheren, aber aufwendigeren Versorgung über Bandagisten. Außerdem 
beteilige sie sich an den Kosten der Inkontinenzversorgung von Versicherten in Pen
sionisten- und Pflegeheimen. 

Die Tiroler Gebietskrankenkasse gab bekannt, daß sie unter Berücksichtigung die
ser Patienten einen Jahresaufwand je Patient von rd 5 300 S habe. 

27.1 Einige Versicherungsträger versuchten bereits seit Jahren, durch Ausschrei
bungen bzw Direkteinkäufe bei Herstellern und Großhändlern Heilbehelfe 
und Hilfsmittel möglichst günstig einzukaufen. 

27.2 Der RH empfahl, diese Möglichkeit aus wirtschaftlichen Überlegungen 
verstärkt zu nutzen . 

27.3 Die Beamten-Versicherung verwies auf Schwierigkeiten aufgrund ihrer österreich
weiten Versorgung. 
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Reichsliste 

Arheitskreis im 

Hauptverband 

Abrechnungsgrundlagen für 
Heilbehelfe und Hilfsmittel 

2H In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Ende der ')Oer Jahre be

gonnene Überarbeitung der veralteten "Reichsllsu' für orthopädische 

Hilfsmittcl im Bereich der Reichsversorgung" aus dem Jahr 1';))7 durch 

die Erlassung einer neuen "Bundesprothesenliste" im Jahr I ';)()';) abge

schlossen. 

In Österreich regten der RH und auch das (damalige) Bundesministerium 

für soziale Verwaltung erstmals im Jahr I ')')9 an, die Preise der sogenann

ten "Reichsliste" neu zu kalkuliL'fen. Der Hauptvcrband sprach sich jedoch 

aus Kostengründen dagegen aus. Auch III den folgenden Jahren wies der 

RH anhißlich der OberprLifung von Versicherungsrriigern wiederholt dar

auf hin, da!.) er angesichts der EntWICklung des Aufwandes für Heilbehelfe 

und Hilfmllttcll'lne dem Stand der Technik entsprechende Regelung für 

dringend erfc)rderlich hielt (zuletzt im Bericht über die im Jahr 1989 er

folgte GebarungsLiberprüfung der Kiirnrner Gebietskrankenkasse, 

TB I ')')() Abs 1,).). 

2').1 Im Jahr I ')H') setzte der IIauj1tverband einen Arbeitskreis e1l1, der zwecks 

Neukalkulation vorerst eine Zuordnung der Hilf'imirtel vornehmen soll

te. 

In diesem Arbeitskreis, dem neben Vertretern der Versicherungsträger 

auch Mitglieder der BundeSInnung der Bandagisten und Orthopädie

techniker angehörten, bestand Einvernehmen, da/) die Ausschreibung des 

Artikelkataloges an alle Zulieferunternehmungen von einer ARGE - so

mit nicht von der BundesInnung oder dem Haul'tverband - vorge

nommen werden sollte. 

Darautllin bot im Herbst I')') j der iirztliche Berater der Bundesinnllng 

den Zulieferunternehmungen gegen eine vorherige Zahlung von .) OO() S 

auf das auf seinen Namen lautende Konto der an seiller Privatadresse ange

siedelten ARGE-Orthopiidie den "im Einvernehmen mit dem Hauptver

band und der Bundesinnung l'rodllzierten Katalog" .1I1 und I ud die U nter

nehm u ngen Cln, due Prod u kre unter Bezah I ung ci nes gestatfe! tcn U n

kostcnbeitrages zur Aufnahme in den Katalog einzureichen. Ein Unko
stenbeitrag wäre notwendig, wl'il sich die bereits entstandenen Kosten auf 

etwa 7')() ()()() S beliefen, die griiL\tenteils von der Beruf,gruppe der Ortho

pädietechniker und Bandagis(en sowie deren Beratern getragen worden 

wiiren. Fr wies darauf hin, daß Einsendungen nach einem vorgegebenen 

Termin nicht mehr angenommen würden und auf die niichste Über

arbeitung des Kat,t!oges gewartet werden müßte, 

2').2 In der Erstellung des Bandagen- und Onhesenkataloges bzw eines Katalo

ges für Heilbehelfe und Hilfsmittel durch einen Dntten auJ.krhalb der So

zialversicherung konnte der RH keinen langfristigen wirtschaftlichen Vor

teil fLir lhe Versicherllngstriiger erkennen. Der RH verwies auf die bereits 

abgeschlossene Erstellung eines Hilfsmittelverzeichnisses in Deutschland 

aufgrllnd eines entsprechenden gesetzl ichen Auftrages. 

23 
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Arbeitskreis Im Hauptverband 

Katalogerstellung 

Für den RH war weiters kein Zusammenhang zwischen den schon früher 
von der Berufsgruppe der Orthopädietechniker und Bandagisten getätig
ten Aufwendungen und den von der ARGE-Orthopädie hiefür verlang
ten Kostenbeiträgen nachvollziehbar. 

29.3 Der Hauptverband merkte an, daß in Österreich ein anderer Weg als in Deutsch
land habe beschritten werden miissen, weil die gesetzliche Grundlage fiir einen ver
bindlichen Hilfsmittelkatalog fehlte. Um fiir den Bereich der Heilbehelfe und 
Hilfsmittel ein Sachleistungssystem aufzubauen bzw aufrechtzuerhalten, seien 
Verträge mit den Interessenvertretungen notwendig gewesen. Im Zuge der Verhand
lungen sei zwar die Bundesinnung ersucht worden, die Großhandelspreise der in 
Frage kommenden Produkte zu erheben, die Produkte wären aber letztlich auch von 
der Sozialversicherung selbst einer b'konomischen Beurteilung unterzogen worden. 

29.4 Der RH entgegnete, daß auch ein vom Hauptverband erstellter Artikel
katalog eine Grundlage für Vertragsverhandlungen mit den Interessen
vertrerungen gebildet hätte . 

30.1 Im November 1994 langten beim Hauptverband sowohl die von der 
ARGE-Orthopäd ie verfaßten Schreiben als auch die ersten Beschwerden 
von Unternehmungen wegen der Höhe der verlangten Unkostenbeiträge 
ein. Für die ersten zehn Produkte verlangte die ARGE jeweils 5 000 S, 
für die nächsten zehn Produkte jeweils 4 000 S und für alle darüber hin
aus eingereichten Produkte jeweils 3 000 S. Der Hauptverband äußerte 
Bedenken hinsichtlich der Höhe dieses von der ARGE eingehobenen 
Unkostenbeitrages, weil im Hauptverband damals die Ansicht bestand, 
daß die Versicherungsträger letztlich nur das jeweils kostengünstigste 
Produkt einer bestimmten Indikation abrechnen und damit alle übrigen 
Produkte aus Kostengründen dezidiert ausschließen würden. 

Ein Vertreter der ARGE verwies demgegenüber auf die bereits eingeho
benen und treuhändisch verwalteten Kostenbeiträge der Unternehmun
gen, die bei einer grundlegenden Änderung des Kataloges zurückerstattet 
werden müßten. Der Hauptverband betonte gegenüber der Bundesin
nung, daß die Vorgangsweise der ARGE in die ausschließliche Verant
wortung der Bundesinnung fiele, leitete jedoch ungeachtet seiner Beden
ken direkt an ihn gerichtete Angebote von Unternehmungen an die 
ARGE weiter. 

30.2 Der RH bemängelte, daß sich damit der Hauptverband auch über seine 
gegenüber der Bundesinnung vertretene Auffassung hinwegsetzte, daß al
le Unternehmungen unabhängig von ihren wirtschaftlichen Möglichkei
ten - insbesondere aber jene, welche knapp kalkulierten und solcherart 
kostengünstig produzierten - die Chance haben müßten, ihre Produkte 
den Versicherungsträgern anzubieten. Offensichtlich lag die Herstellung 
eines umfassenden Kataloges mit möglichst vielen Produkten wegen der 
bei der Aufnahme neuer Produkte fälligen Kostenbeiträge und wegen der 
Verwertungsmöglichkeit des regelmäßig neu aufzulegenden Kataloges 
vor allem im wirtschaftlichen Interesse der ARGE. 

Weiters beanstandete der RH, daß infolge der zumindest in Ostösterreich 
bestehenden Monopolstellung der ARGE bei der Katalogerstellung auch 
jene Unternehmungen Bearbeitungsbeiträge für die Aufnahme ihrer Pro-
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Katalogerstellung 

"Verein 
Arge-Orthopädie" 

Abrechnungsgrundla en 
Hellbe Ife und Hilfsmittel 

dukte in den Katalog zahlen sollten bzw mußten, die ohnehin bereits ge
prüfte und marktgängige Produkte anboten. Darüber hinaus hatten diese 
Unternehmungen keine Möglichkeit, die Höhe der Bearbeitungsbeiträge 
zu beeinflussen. 

30.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes seien die Produkte jener Unternehmun

gen, die Angebote direkt an den Hauptverband geschickt hatten, jedenfalls in den 

Katalog aufgenommen worden. Zudem hätte jeder Anbieter die Möglichkeit, sofort 

nach Vertragsbeginn neue Anträge auf Aufnahme in den Katalog kosten frei beim 

Hauptverband vorzulegen. 

Der Hauptverband erklä'rte ferner, er habe einem Katalog mit Produktvielfalt 

nicht deshalb zugestimmt, weil dies im Interesse der ARGE-Orthopädie lag, son
dern weil qualitätsgesicherte Produktvielfalt im Interesse der Patienten liege. 

30.4 Die vom Hauptverband aufgezeigte Möglichkeit erschien dem RH kei
neswegs als wirtschaftliche Alternative für die Anbieter, zumal nicht ab
sehbar war, zu welchem späteren Zeitpunkt ihre Produkte in einen allen
falls überarbeiteten Artikel-Katalog aufgenommen würden. 

31.1 Wiewohl bei den Besprechungen des Hauptverbandes seit September 
1994 ständig von einer ARGE-Orthopädie die Rede war und diese 
ARGE auch vom Hauptverband kontaktiert wurde, konnte der RH an
hand der Unterlagen des Hauptverbandes weder deren Rechtsform noch 
ihre im Außenverhälrnis rechtsverbindlichen Vertreter ermitteln. 

Im Oktober 1995 wurde vom ärztlichen Berater der Bundesinnung der 
Bandagisten und Orthopädietechniker die Bildung des Vereines "Verein 
Arge-Orthopädie" mit dem Sitz in Graz angezeigt. Der Vereinsvorstand 
bestand aus dem ärztlichen Berater, einem Angehörigen von ihm und ei
nem Angestellten aus dessen Unternehmung. 

Nach den Statuten sollte es ua Aufgabe des Vereins sein, die Erstellung 
eines allgemein anerkannten Kataloges für Bandagen und Orthesen vor
zubereiten und durchzuführen, die Ausschreibung der Produktlistung für 
den Artikel-Katalog durchzuführen und diesen zu konzipieren, herzustel
len und jährlich aktualisiert zu veröffentlichen. Die Finanzierung der 
Tätigkeit sollte im wesentlichen über Bearbeitungsbeiträge für die einzel
nen Produkte, deren Aufnahme in den Artikel-Katalog beantragt wird, 
erfolgen. 

Die Entscheidung über aus dem Vereinsverhälrnis entstehende Streitig
keiten obliegt statutengemäß einem Schiedsgericht, dem auch je eine 
vom Hauptverband und der Bundesinnung namhaft gemachte Person an
gehören sollte. 

31.2 Nach Ansicht des RH ergab sich für die Vereinsfunktionäre, die ihrerseits 
als Anbieter auftraten, ein Wettbewerbsvorteil aus der weitestgehenden 
Marktübersicht und der Möglichkeit, die Marktentwicklung sowohl hin
sichtlich neuer Produkte als auch ihrer Preise frühzeitig zu erkennen. 

Die in den Statuten vorgesehene Mitwirkung des Hauptverbandes im 
Schiedsgericht eines Vereines, dem er nicht als Mitglied angehört, er-
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schien dem RH wenig sinnvoll. Er konnte allerdings aus Jen Unterlagen 

auch ke1l1e ZustimmuI\~ des Ilauptverbandes zu dieser Regelung ersehen . 

. '11..> Der ll"II/III'er!;,tncl l'O.,llellll('. die Eill.fch,,!tlliig der !ll?(a:~()rlh()fi(idie ::111' Er-
1II11t!1I1I,~ 1011 r"klell/i/r dl, \i:rlr,lg\lt'rb,II/(IIIIII,~('1I fielt /11 dUI "!!(/II/gm \i:r"l1l

IIIJr! 1I11,~I/;erCl(h der ,~Clc! :;1,1'171'11 (;Cl"/lj!iCbCII llllLnJ.felll'erlrfllllig. 

-11.1 Der 1\1 [ entgegnete, daLl die Einschaltung der ARC;E~Orthopädle Im 

Einvertwhnwn mit dem Hauptverband erfc)lgt war. 

Entwurf eines neuen Gesamtvertrages 

Verlauf der 

Verhandlungen 
.'12 Nach jahrelangen Verhandlungen mit der Bundesinnung der Bandagisten 

und Orthopiidletechniker wurde Anfang 19l)(, im wesentlichen Einver

nehmen übn den Text eines neuen Gesamtvertrages erzielt. 

\'\-'ohl im Zusammenll<lng mit den Ausschreibungen nir die Versorgung 

der P,ltientcn mit saugenden Inkontinenzartikeln In Kiirnten und in 

\'Vien bestand die Bundesinnung bereits im April 191)(' auf einer Rege

lung dcs bis dahin nicht enthaltenen Bereiches der Versorgung mit sau

genden Inkolltinenzartikcln Im Gesamtvertrag, senkte allerdings nach 

Rücksprache mn den Lieferanten das TariLulgebot. Ausgeliist wurde die

ses limdenken durch elnt~ diesbezügliche Ausschreibung der Kärntner 

Gebletskrallkcnkasse, die als Ergebnis eine Tarifsenkung von t~lst 50 (A 

brachte. Der Hestbieter versorgt seither die Patienten direkt unter Aus
schlut', der Bandagisten sow()hl mit den saugenden als auch den ableiten

den InkontinellZartikcln. Der entsprechende Aufwand der Kiirntner C;e

bietskrankcnkasse hat sich dadurch gegenüber 1995 um rd 10 Mill Sauf 

15)\ Mill S (19l)(l) verringen. 

FLir die \'Viener Gebictskrankenkasse sind bei einem Jahres<lufwand von 

rcl cO Mdl S (1')95) durch die Ausschreibung im Mai 191)(' die Tarife für 

die Ink()ntinenzproclukre auf die Hälfte gesunken. 

Im A pri I I ()9() wu rde der Entwurf eines neuen Gesam tvertrages sam t 

sechs Anlagen paraphiert. 

Dieser Vertragsentwurf sah eine Aufw'llldsbegrenzung in der Form vor, 

daß der in der Zeit von I. Juni 11)96 bis" l. Mai 1997 von allen VersH.he

rungstriigern zu tragende Aufwand für diesen Leistungsbereich ein

schlid\lich du Kostenustattung und Kostenersätze den vergleIchbaren 

Aufwand allu Versicherungsträger des Jahres 1995 nicht übersteigen 

sollte. Nach den Bestimmungen des Vertrages durften auch keine Zuzah

lungen verlangt werden. Der Inhalt des Gesamtverrrages sollte auch ohne 

Abschluü von Einzclvcrtriigen zwischen den Versicherungsträgern und 

den ,'vlllglledern der Bundes1l1nung wirksam sein. Über Tarit~1l1passungen 
wäre jiihrl ic h neu zu verhande In. 

Alle Produkte wurden nach Indikationen, Wirkungsweise und Aus

führung genau beschriehen. Als weitere wesentliche Neuerung wurde ein 

Preisband eingeführt, demzulc)lge nur jene Produkte, duen Einkaufsprei

se höchstens 10(,'1 bz\\' 15 ~; (Kompressionsstrümpfe) teurer als das je

weils billigste sind, direkt mit den Versicherungstriigern abgerechnet 
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neuen Gesamtvertrages 

Einwendungen 
verschiedener 
Versicherungsträger 

werden können. Qualitativ entsprechende, aber außerhalb des Preisbandes 
liegende Produkte müßten von den Patienten privat bezahlt und an
schließend zur Kostenerstattung in Höhe des Tarifdurchschnittes einge
reicht werden. 

In der Vereinbarung zur Durchführung dieses Gesamtvertrages wurde 
festgelegt, daß der Aufwand aller Versicherungsträger für Einlagen, aus
gehend von rd 94 Mill S im Jahr 1994, in den ersten zwölf Monaten ab 
Inkrafttreten dieses Vertrages 127 Mill S nicht übersteigen dürfe. Ferner 
sollte der Produktkatalog mindestens zweimal, höchstens jedoch viermal 
jährlich auf Wunsch eines Vertragspartners einer Revision unterzogen 
werden. Als Einreichstellen für derartige Behelfe waren der Hauptver
band und die ARGE-Orthopädie, stellvertretend für die Wirtschaftskam
mer Österreich, vorgesehen. 

33 .1 Einige Versicherungsträger äußerten massive Bedenken gegen den Ab
schluß dieses Gesamtvertrages: 

(1) So beanstandete die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse an der 
Aufwandsbegrenzung, daß für den Fall der Überschreitung keine Konse
quenzen vorgesehen waren . Überdies würden nur wenige Versicherungs
träger über das entsprechende Datenmaterial verfügen, um die Begren
zung überhaupt berechnen zu können. Mit der Zulassung von Produkten 
außerhalb der Bandbreite zur Kostenerstattung würde das Sachleistungs
prinzip ausgehöhlt werden, was gravierende Auswirkungen auf den be
sonders sensiblen Bereich der Vertragsärzte hätte. Dies hätte für die Versi
cherten nämlich nicht nur den Nachteil, daß sie die Kosten für den 
Heilbehelf zur Gänze vorfinanzieren müßten, sondern auch mit erhebli
chen Restkosten belastet würden. Im übrigen sollten alle vergleichbaren 
Produkte in der Preisliste des Gesamtvertrages den gleichen Preis haben. 
An der Neuregelung der Einlagentarife kritisierte die Kasse die Höhe 
einzelner Tarifpositionen und erwartete insgesamt eine Verdoppelung des 
bisherigen Aufwandes . Auch könnte durch die vorgesehene Form der 
Kostenerstattung eine ähnliche Situation wie bei den Brillen eintreten. 
Durch billigst tarifierte Heilbehelfe und Hilfsmittel, die vom Versicher
ten nicht bezogen werden (wollen), würde sich nämlich die soziale Kran
kenversicherung auf eine Arztkostenversicherung im Sachleistungsbereich 
reduzieren. 

(2) Die Tiroler Gebietskrankenkasse trat ua vehement dagegen auf, daß 
der Gesamtvertrag auch ohne Abschluß von Einzelverträgen mit den Ban
dagisten wirksam werden sollte, hielt die Deckelungsbestimmungen 
mangels geeigneter EDV-Kapazitäten für undurchführbar und forderte 
die Beibehaltung der Bewilligungspflicht. Den Ausschluß der Direktver
rechnung und der Kostenerstattung bei nicht gelisteten Produkten be
zeichnete sie als unsozial und wenig versichertenfreundlich, weil gerade 
an Universitätsstandorten immer wieder neue Produkte verordnet wür
den. 

(3) Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse befürchtete durch das Inkraft
treten des vom Hauptverband ausgehandelten Gesamtvertrages einen 
Mehraufwand in Höhe von mindestens 4 Mill S je Jahr. 
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Entwurf eines 

neuen Gesamtvertrages 

Auswirkung auf die 
Tarifentwicklung 

Da der ausgehandelte Gesamtvertragsentwurf nicht die erforderliche ein
hellige Zustimmung aller Versicherungsträger fand und der Hauptver
band Ende September den bestehenden Gesamtvertrag zum Jahresen
de 1996 kündigte, mußten sich die Versicherungsträger nunmehr selbst 
um einen Vertragsabschluß bemühen, wenn sie nicht ab Jänner 1997 einen 
vertragslosen Zustand in Kauf nehmen wollten. 

33.2 Der RH würdigte die Bemühungen des Hauptverbandes, die Vertragsbe
ziehungen mit den Bandagisten auf eine zeitgemäße Basis zu stellen. Da
mit wurde wiederholten Empfehlungen des RH endlich entsprochen. 

Die systematische Einteilung und Beurteilung der Heilbehelfe und Hilfs
mittel nach Indikationen und Funktionen stellte nach Auffassung des RH 
eine wertvolle Grundlage dar, um die Vertragsbeziehung mit den Banda
gisten transparent, für die Versicherten befriedigend und für die Versiche
rungsträger vergleichbar und kostengünstig zu gestalten. 

Er beanstandete aber, daß es der Hauptverband verabsäumt hat, die Versi
cherungsträger bei der Preisfindung stärker einzubinden. 

Er teilte weiters einen Großteil der vorgebrachten Bedenken der Versiche
rungsträger und bemängelte, daß es der Hauptverband verabsäumt hat, 
diesen Einwänden entsprechend Rechnung zu tragen und den Versiche
rungsträgern ein ausgereiftes Vertragswerk zur Beschlußfassung vorzule
gen. 

33.3 Der Hauptverband vermerkte, daß seinem Verhandlungsteam auch Vertreter der 
Versicherungsträger angehiJrt hä'tten; sowohl die Chefärzte als auch die Verwal
tung seien über die Fortschritte der Verhandlungen und deren Ergebnisse informiert 
worden. Der enorme Zeitdruck und die kurzen Stellungnahme/risten hätten sich 
aus seinem Bestreben ergeben, den Vertrag miJg/ichst noch 1996 in Kraft treten zu 
lassen, weil er ein Teil des Finanzkonsolidierungskonzeptes war. 

34.1 Mehrere Versicherungsträger wiesen darauf hin, daß manche gängigen Be
helfe nunmehr erheblich teurer wären, weil den Bandagisten für Produkte 
außerhalb des Preisbandes erheblich höhere Aufschläge zugestanden wor
den seien. Die Patienten müßten diese Behelfe daher zunächst zur Gänze 
vorfinanzieren und anschließend beim Versicherungsträger die Kostener
statrung beantragen. Im übrigen würde die Bewältigung einer großen An
zahl von Erstattungsanträgen die Versicherungsträger vor administrative 
Probleme stellen. 

34.2 Der RH ermittelte bei einigen gängigen Produkten den Mehrertrag für 
die Bandagisten, der sich aus den Tarifsteigerungen und den mit der Wie
ner Gebietskrankenkasse 1994 abgerechneten Mengen ergeben würde. 

Allein bei neun dieser Produkte ergäbe sich für die Bandagisten ein 
Mehrertrag von 3,3 Mill S jährlich, der von den Patienten zu bezahlen ge
wesen wäre, weil die Kasse nur den viel niedrigeren Tarifdurchschnitt der 
im Preisband befindlichen Produkte erstattet hätte. Ein ähnliches Bild er
gab sich auch anhand der oberösterreichischen Werte. 
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Somit wäre es zwar zu einer Ersparnis für die Versicherungsträger gekom
men, die Bandagisten hätten dennoch höhere Erlöse zu Lasten der Versi
cherten erzielen können. 

Nach Auffassung des RH hätte der Hauptverband diesen erkennbaren Be
strebungen, Verteuerungen zu Lasten der Patienten vorzunehmen, stärker 
entgegentreten und sich in den Verhandlungen darum bemühen müssen, 
akzeptablere Preise für die Patienten zu erzielen. 

34.3 Der Hauptverband verwies auf die schwierige Rechtslage und gestand ein, daß der 
Versuch, das größte Marktsegment aus dem Bereich Heilbehelfe und Hilfsmittel 
(Prothesen, orthopädische Schuheinlagen, Bandagen, Orthesen und Gummistrümp
fe) österreichweit einheitlich zu gestalten, im ersten Anlauf noch nicht vollstä"ndig 
gelungen sei. Die grundsä'tzliche vertragliche Anerkennung der Aufwandsbegren
zung sollte die Verhandlungsposition der Versicherungsträ"ger für den Fall des Stei
gens der Gesamtaufwendungen stiirken, auch wenn die Datenlage unzureichend 
war. 

Zu den marktgä"ngigen Produkten außerhalb des Preisbandes merkte der Haupt
verband an, daß Marktgä'ngigkeit oder der höhere Preis nichts mit qualitativen 
Vorteilen zu tun haben müsse. Es stünde den Unternehmungen frei, die Großhan
delspreise entsprechend zu senken, um auf diesem Weg wieder in die Tarifverhand
lungen einbezogen zu werden. 

Der Hauptverband habe aber der Kritik des RH Rechnung getragen und einige 
Versicherungsträger ersucht, die Marktanalysen für bestimmte Heilbehelfe und 
Hilfsmittel zu übernehmen. 

Weiters habe sich im September 1997 ein Fachbeirat für Heilbehel/e und Hilfs
mittel als beratendes Organ der Selbstverwaltung der Versicherrmgsträger mit der 
Aufgabe konstituiert, Heilbehelfe und Hilfsmittel auf ihre Qualität (funktionelle 
Eignung und Dauerhaftigkeit) und Preiswürdigkeit zu begutachten. 

35.1 Die bundesweiten Versicherungsträger bemühten sich, aufbauend auf 
dem vom Hauptverband ausgehandelten Vertragsentwurf, doch noch zu 
einem Vertragsabschluß zu gelangen. 

Nach mehreren Verhandlungsrunden einigte man sich im Dezem
ber 1996 mit der Bundesinnung auf einen neuen Gesamtvertrag, der aber 
die Kritik bzw Änderungswünsche einzelner Versicherungsträger kaum 
berücksichtigte. Erstmals wurde in den Vertrag eine sogenannte Meist
begünstigungsklausel aufgenommen und die Errichtung eines paritätisch 
zu besetzenden Beirates vereinbart. Allerdings entfiel jene Bestimmung 
des Gesamtvertragsentwurfes, wonach für je zwei Filialen ein Meister und 
ein Geselle, der zur Ablegung der Meisterprüfung berechtigt ist, vorhan
den sein müssen. 

Während die Tarife für Einlagen und Prothesen fast unverändert über
nommen wurden, konnte für die übrigen Artikel eine Senkung der Auf
schläge zwischen 3 % und 10 % ausgehandelt werden. 
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In der Vereinbarung zur Durchführung dieses Vertrages ist für den Be
reich der Einlagen eine Aufwandssteigerung um 35 % von 41,1 Mill S 
(1995) auf 55,5 Mill S in den ersten zwölf Monaten ab Inkrafttreten die
ses Vertrages vereinbart worden. Die Entwicklung dieses Aufwandes soll
te stetig beobachtet werden; vereinbart wurden Verhandlungen über eine 
allfällige Tarifkorrekrur zur Erreichung der Höchstaufwandssumme nach 
Ablauf des ersten Halbjahres. 

Die Steiermärkische Gebietskrankenkasse schloß mit der Landesinnung 
eine Zusatzvereinbarung ab, wonach bei steigenden Aufwendungen zu
sätzliche Bewilligungspflichten eingeführt und weitere Maßnahmen bis 
hin zu einer Teilkündigung ergriffen werden können. Diesem Verhand
lungsergebnis stimmten 20 Versicherungsträger zu. 

Diese Versicherungsträger informierten den Hauptverband über das von 
ihnen erzielte Verhandlungsergebnis und ersuchten ihn gleichzeitig, zur 
praktischen Umsetzung einen (Hilfsmittel)Beirat einzurichten und das 
bereits anläßlich der Begutachtung der Heilbehelfe und Hilfsmittel tätig 
gewesene Forschungsinstitut für Orthopädietechnik zur kompetenten 
Hilfestellung heranzuziehen. Weiters regten sie an, der Hauptverband 
möge die statistischen Auswertungen dem Vertragswerk in zielführender 
Weise anpassen. 

35.2 Der RH anerkannte das Bemühen der Versicherungsträger um eine zeit
gemäße Abrechnungsgrundlage sowie die weitere Reduktion der Auf
schläge. Er wies darauf hin, daß die Versicherungsträger die von ihm im 
Zuge des Überprüfungsverfahrens geäußerten Anregungen und Vorschlä
ge zum Teil in ihre Überlegungen zur Neugestaltung dieses Leistungsbe
reiches einbezogen hätten. Daraufhin sank der Aufwand für Heilbehelfe 
und Hilfsm ittel nach den vorläufigen Gebarungsergebnissen 1997 um 
mehr als 3 % (rd 100 Mill S). 

Der RH beanstandete aber, daß der Vertrag noch immer wesentliche, von 
einigen Versicherungsträgern aufgezeigte Mängel enthält: 

(1) Ein nicht ausreichend breites, marktgängiges Angebot in Form der 
Sachleistung könnte zu vielen Kostenerstattungsanträgen führen. 

(2) Vergleichbare Produkte haben nicht den gleichen Preis. 

(3) Das Verfahren zur Prüfung der Heilbehelfe ist vertraglich nicht gere
gelt worden. 

(4) Die Vorgangsweise zur Berechnung der Deckelungssummen und die 
Konsequenzen bei deren Überschreitung sind nach wie vor nicht geklärt. 

(5) Jene Bestimmung, wonach für je zwei Filialen ein Meister und ein Ge
selle, der zur Ablegung der Meisterprüfung berechtigt ist, zur Verfügung 
stehen müssen, ist entfallen, obwohl sie eine qualitativ bessere Betreuung 
für die Versicherten gewährleistet hätte. 
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35.3 Laut Stellungnahme des Hauptverbandes baue der von 20 Versicherungstragern 
abgeschlossene Vertrag auf seinem Vertragsentwurf auf In der Praxis habe sich 
herausgestellt, daß die Versicherten nur sehr selten ein nicht tarifiertes Produkt be
ziehen und die Kostenerstattung beantragen. 

Zum Preisband führten der Hauptverband sowie die Steiermarkische Gebietskran
kenkasse und die Beamten-Versicherung aus, die Aufnahme nur des billigsten Ar
tikels als Kassenprodukt unter einem Produktoberbegriff wdre nicht ausreichend, 
weil bei einigen Artikeln doch relevante Unterschiede in der Wirkungsweise be
stünden. Außerdem ha"tte ohne das Zugestdndnis des Preisbandes das Aufzah
lungsverbot nicht durchgesetzt und der Vertrag nicht umgesetzt werden kö"nnen. 
Selbstverstdndlich würden die Versicherungstrager auch weiterhin versuchen, für 
gleichartige Artikel gleiche Tarife zu erziele1'/.. 

Einige Versicherungstrager (Eisenbahner- Versicherung, Steiermdrkische und Bur
genldndische Gebietskrankenkasse) hielten wegen der Einrichtung des Fachbeirates 
beim Hauptverband eine genauere Fest!egung des Verfahrens für die Produktprü
fung nicht mehr für erforderlich. Die Burgenldndische Gebietskrankenkasse be
richtete, die Kassenvertreter hatten bereits im September 1997 von den Bandagisten 
die Umsetzung der Bestpreisklausel gefordert; nunmehr sollen Überlegungen ange
stellt werden, wie diese Bestpreisklausel systemkonform angewendet werden kiinne. 

Die Eisenbahner-Versicherung und die Burgenldndische Gebietskrankenkasse be
zeichneten die Deckelungsregelung für den Einlagenaufwand als klar und ausrei
chend, die Beamten-Versicherung raitmte jedoch ein, daß trotz nunmehr verbesser
ter statistischer Zuordnungen die Konsequenzen einer Überschreitung bei den 
Einlagen tatsachlich noch nicht feststünden und mit der Bundesinnung verhandelt 
werden müßten. 

Wa"hrend die Burgenla'ndische Gebietskrankenkasse berichtete, sie habe festgelegt, 
daß je Filiale entweder ein Meister oder ein Geselle hauptberuf/ich für die Betreu
ung der Versicherten zur Verfügung stehen müsse, hielt die Eisenbahner-Versiche
rung die Regelungen der Gewerbeordnung für ausreichend. Wesentliche Empfehlun
gen des RH, wie die Einrichtung eines Fachbeirates beim Hauptverband, der 
Verzicht auf die Inanspruchnahme der ARGE-Orthopadie bei der Aufnahme neu
er Produkte und die laufenden Tari/vergleiche, seien aber bereits umgesetzt worden. 

36.l Da die Oberösterreichische und die Tiroler Gebietskrankenkasse massive 
Einwände gegen den Vertragsentwurf des Hauptverbandes hatten, ver
suchten sie, in Verhandlungen, denen sich die Salzburger Gebietskran
kenkasse anschloß, mit der jeweiligen Landesinnung direkt zu einer ak
zeptablen Lösung zu kommen. Als Ergebnis wurde eine provisorische 
Tarifliste vereinbart, die in den Grundsätzen und im Aufbau dem vorhin 
beschriebenen Bandagen- und Orthesenkatalog folgte. Eine Zuordnung 
der Artikel zu den einzelnen Positionsnummern stand noch aus . 

Der wesentliche Unterschied besteht darin, daß vom Versicherten grund
sätzlich keine Auf- oder Zuzahlungen verlangt werden dürfen, außer "bei 
persönlichen Applikationen oder Qualitätssteigerungen bei einvernehm
lich besonders gekennzeichneten Heilbehelfen oder Hilfsmitteln". 
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Die Tiroler und die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse konnten 
überdies eine sehr vorteilhafte Meistbegünstigungsklausel vereinbaren, 
wonach kostengünstigere Tarifvereinbarungen zwischen anderen Versi
cherungsträgern und einer Innung mit gleichem Wirksamkeitsbeginn 
auch für sie gelten sollen. Die diesbezügliche Salzburger Regelung war 
etwas ungünstiger, weil für die Weitergabe von Tarifsenkungen bis zu 
drei Monate Zeit blieb. 

36.2 Der RH wies darauf hin, daß diese Landesvereinbarungen noch nicht end
gültig beurteilt werden konnten, weil noch die Zuordnung der Artikel zu 
den einzelnen Tarifpositionen sowie die Aufzahlungsliste ausstehen. Er 
empfahl, diese Arbeiten abzuschließen. 

36.3 Die Oberifsterreichische Gebietskrankenkasse berichtete, daß die Verhandlungen 
noch nicht abgeschlossen seien. 

Die Salzburger Gebietskrankenkasse erachtete ihren Vertrag für nicht ungünstiger, 
weil er eine Skontoregelung in Hohe von 2 % enthalte. 

37.1 Da die Wiener Gebietskrankenkasse keinesfalls einen vertragslosen Zustand 
in Kauf nehmen wollte, nahm sie mit der Landesinnung Wien der Bandagi
sten und Orthopädietechniker noch im Oktober 1996 Verhandlungen über 
neue Tarife auf, in denen sie eine zum Teil beträchtliche Verringerung der 
Aufschläge aushandeln konnte. Aufzahlungen waren außer bei Einlagen 
und befristet auf ein Jahr bei Kompressionsstrümpfen grundsätzlich ausge
schlossen. 

Der neue Vertrag trat mit 1. Jänner 1997 in Kraft. 

Im übrigen schloß die Wiener Gebietskrankenkasse mit jedem Lieferan
ten einen Einzelvertrag ab. Für jeweils zwei Betriebsstätten mußten min
destens ein Meister und ein Geselle, der die Voraussetzungen für die Zu
lassung zur Meisterprüfung erfüllt, beschäftigt werden. 

37.2 Der RH anerkannte die Bemühungen der Kasse, Tarifsenkungen zu errei
chen. Er empfahl, nach Möglichkeiten zu suchen, um auch im Bereich der 
Einlagen ohne Aufzahlungen der Patienten auszukommen. 

37.3 Die Kasse berichtete, sie habe durch offentliche Ausschreibttngen und separate Ver
trage mit Vertragspartnern im ersten Halbjahr 1997 gegenüber dem Vergleichs
zeitraum des Vorjahres 52,2 Mi" Seingespart. 

38.1 Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse nahm insofern eine Sonderstellung 
ein, als sie bereits einen eigenen Hilfsmittelkatalog erstellt hatte und ihre 
Versicherten mit zahlreichen Heilbehelfen und Hilfsmitteln im Wege der 
Direktabgabe kostengünstig selbst versorgte. 

38.2 Nach Auffassung des RH hat die Kasse mit ihrem Hilfsmittelkatalog ei
ne taugliche Grundlage für die ausreichende Versorgung ihrer Versicher
ten mit Heilbehelfen und Hilfsmitteln geschaffen. 
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38.3 Die Kasse bekundete zwar ihre Bereitschaft zu einer engen Kooperation mit den an
deren Versicherungstreigern, lehnte jedoch bundeseinheitliche Regelungen überall dort 
ab, wo au/grund regionaler Besonderheiten kostengünstigere Regelungen bestehen 
bzw erreicht werden kö·nnen. 

Schluß bemerkungen 

39 Abschließend hob der RH nachstehende Empfehlungen hervor: 

(1) Die Versicherungsträger sollten die beschriebene Neuregelung 
im Bereich der Abrechnungsgrundlagen für Heilbehelfe und Hilfs
mittel nützen, um durch verstärkte Kooperation ihre Tarife und 
Vertragsbestimmungen noch besser aufeinander abzustimmen, um 
dadurch die jeweils günstigsten Konditionen zu erwirken. 

(2) Beim Hauptverband sollte ein Heilbehelfe- und Hilfsmittelbei
rat eingerichtet werden. 

(3) Die Versicherungsträger sollten Angebote in Hinkunft nicht 
mehr über die ARGE-Orthopädie, sondern selbst einholen. 

(4) Die Versicherungsträger sollten aus wirtschaftlichen Gründen in 
verstärktem Maße die Möglichkeiten der Ausschreibung und der 
Direkteinkäufe nützen. 

(5) Marktgängige Medikamente sollten nicht bloß aus Kostengrün
den aus dem Heilmittelverzeichnis ausgeschlossen werden. 

(6) Die Vorgangsweise bei der Einlösung von Wahlarztrezepten soll
te entbürokratisiert werden. 

(7) Die Langzeitmedikation sollte erleichtert werden. 

(8) Bestimmte Homöopathika sollten ins Heilmittelverzeichnis auf
genommen werden. 

(9) Die Richtlinien über die ökonomische Verschreibweise sollten 
praxis näher und patientenfreundlicher gestaltet werden. 

(10) Für die Kontrolle der Einhaltung der Richtlinien über die öko
nomische Verschreibweise sollten zeitgemäße Methoden entwickelt 
werden. 
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(11) Mit den Krankenanstalten sollte über die Einhaltung der Richt
linien über die iikonomische Verschreibweise und die Gewährung 
des Rezepturrechtes verhandelt werden. 

(12) Zur Ermittlung brauchbarer statistischer Daten sollten die Ver
sicherungsträger einheitliche Datenbanken autl"lUen, um einen Be
triebsycrgleich zu ermöglichen. 

\'Vit"!1. im JU!1i Il)l)~ 

Der Pr;isidellt: 

Dr Franz fieL! In 
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